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Liebe ViLE-Mitglieder, 

bereits im Mai hatten wir den Einzug des jährlichen Mitgliedbeitrags angekündigt. 
Leider waren noch einige Schritte nötig, ehe wir die Beiträge dann tatsächlich einziehen 
konnten. Mit dem heutigen Tag wurde der Auftrag erfolgreich an die Sparkasse weiter 
geleitet und Ihr Konto wurde belastet.  

Auf Ihrem Kontoauszug findet sich ein Hinweis, den wir hier erläutern möchten:  

Zuerst kommt eine Nummer; dies ist Ihre Mitgliedsnummer beim Verein VILE e.V. 
Danach kommt der Betrag, den Sie jährlich als Mitgliedsbeitrag zahlen.  

In der zweiten Zeile steht: Beitrag 2013. 

In den nächsten Zeilen steht folgender Text:  

UMDEUTUNG IHRER VORHANDENEN EINZUGSERMÄCHTIGUNG IN EIN SEPA-MANDAT 
ZUM 01.07.2013  

NÄCHSTER BEITRAG WIRD PER SEPA-LASTSCHRIFT EINGEZOGEN  

GL-ID DE71ZZZ00000549360 

MANDATSREF (und hier kommt wieder Ihre Mitgliedsnummer) 

VIRTUELLES UND REALES LERN- UND KOMPETENZ-NETZWERK ÄL 

SEPA heißt: Single Euro Payment Area = Einheitlicher Euro Zahlungsverkehrsraum, 
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitlicher_Euro-Zahlungsverkehrsraum. 
Wichtig: Ab dem 1.2.2014 gibt es nur noch SEPA-Überweisungen und SEPA-
Lastschriftverfahren. 

Hier noch ein erklärendes Video der Deutschen Bundesbank: 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Kerngeschaeftsfelder/Unbarer_Zahlungsve
rkehr/SEPA/sepa.html  

Die Gläubiger-Identifikationsnummer (GL-ID) wurde dem Verein durch die Deutsche 
Bundesbank zugeteilt. Wir sind verpflichtet, sie dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. 
Gleichzeitig erhält der Zahlungspflichtige eine individuelle und eindeutige 
Mandatsreferenznummer, in Ihrem Fall die jeweilige Mitgliedsnummer. Beide Nummern 
finden Sie nunmehr auf dem Kontoauszug Ihrer Bank oder Sparkasse, der Ihnen zugeht. 
Die Mitteilung auf Ihrem Kontoauszug erspart uns ein individuell an Sie zu richtendes 
Schreiben mit Ihrer persönlichen Mandatsreferenznummer. Sollten Sie dazu Fragen 
haben, können Sie sich gern an das sekretariat@vile-netzwerk.de wenden. 

In diesem Zusammenhang möchten wir alle Mitglieder, die uns keine 
Einzugsermächtigung erteilt haben, daran erinnern, den fälligen Jahresbeitrag zu 
überweisen, falls das noch nicht geschehen ist. Und denken Sie daran: Alle Beiträge zu 
gemeinnützigen Vereinen sind von der Steuer absetzbar. 

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für eine schöne Sommerzeit 



Ihre Brigitte Höfer, Schatzmeisterin 


